
Pseudonymisierung

"Pseudonymisierung" die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen
betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person
zugewiesen werden;

Die Datenschutzgrundverordnung enthält keine Definition und keinen Bezug auf die Anonymisierung von
Daten. Sie spricht ausdrücklich von der Pseudonymisierung.
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